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1 Anlass und Aufgabe

Alle Kieler Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf eine funktionale, zuverlässige und flexible 
Mobilität. Durch eine Vielzahl an Mobilitätsangeboten, die einfach zugänglich und miteinander 
verknüpfbar sind, soll für möglichst viele Menschen in Kiel der Besitz eines privaten Pkw, der durch-
schnittlich ohnehin mehr als 23 h am Tag steht1, nicht mehr erforderlich sein.

Die alleinige Reduzierung der Anzahl der Pkw im Stadtgebiet reicht jedoch nicht aus, um die Klima-
schutzziele der Landeshauptstadt Kiel zu erreichen. Gemäß dem 2017 beschlossenen Masterplan 
100 % Klimaschutz für die Landeshauptstadt Kiel (Drs. 0985/2017) sowie dem im selben Jahr be-
schlossenen Masterplan Mobilität für die KielRegion (Drs. 0831/2017) sollen die klimaschädlichen 
Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990 bis 2050 um 95 % reduziert werden. Hierfür soll 
neben einer angestrebten Reduzierung des Pkw-Bestandes bis 2050 um 40 %2 sowie der Steigerung 
des Anteils des Umweltverbundes am Modal Split auf 78 % im Jahr 2050, der Anteil der Elektrofahr-
zeuge am Pkw-Bestand zunächst auf 30 % bis 2035 steigen, bevor im Jahr 2050 nur noch elektrische 
Pkw auf den Kieler Straßen unterwegs sind.

Im Mai 2019 erkannte die Kieler Ratsversammlung den Climate Emergency (Drs. 0443/2019) an, 
wodurch die Eindämmung des Klimawandels und seiner Folgen eine hohe Priorität erhielt. Die Um-
setzung der Maßnahmen aus dem Masterplan 100 % Klimaschutz soll deshalb so zügig wie möglich 
erfolgen, um früher klimaneutral zu werden. Dem oben beschriebenen Pfad bis ursprünglich 2050 
ist damit die Notwendigkeit aufgetragen, die Ziele baldmöglichst zu erfüllen.

Elektromobilität ist somit ein wesentlicher Schlüssel, um die Treibhausgasemissionen zu senken, 
aber gleichzeitig auch die Luftschadstoffe zu reduzieren. Anhand der exponentiell steigenden Neu- 
zulassungszahlen für Elektrofahrzeuge sowie der Ankündigungen vieler Fahrzeughersteller zur 
Einstellung der Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ab 2025 ist zu erwarten, dass 
sich die elektrischen Antriebe im aktuellen Jahrzehnt sukzessive zur dominierenden Antriebsart 
für Fahrzeuge entwickeln werden und dadurch einen großen Beitrag für den lokalen Klima- und 
Umweltschutz leisten, da sie lokal CO2- und schadstofffrei fahren. Es wird deshalb angestrebt, 
dass alle aus beruflichen oder privaten Gründen weiterhin benötigten Fahrzeuge zukünftig durch 
emissionsfreie Elektrofahrzeuge ersetzt werden. Dazu zählen batterie- und wasserstoffelektrische 
Fahrzeuge. In den nächsten 10 bis 15 Jahren wird der Schwerpunkt im Pkw-Sektor jedoch auf den 
batterieelektrischen Fahrzeugen liegen, da die Entwicklung dieser Fahrzeuge und die Verfügbarkeit 
der Ladeinfrastruktur bei diesen schon wesentlich weiter vorangeschritten ist. Aus diesem Grund 
liegt der Fokus in diesem Konzept auf der batterieelektrischen Mobilität, wenn von Elektromobilität 
gesprochen wird.

1   MiD 2017 
2   Zielmarke des Masterplan 100 % Klimaschutz für 2050 ist ein ausschließlich elektrifizierter Pkw-Bestand  
    von 65.655 Fahrzeugen. Demgegenüber sind in Kiel rund 110 Tsd. Fahrzeuge zugelassen (Stand: 01.01.21).  
    Damit ist eine Reduktion des Pkw-Bestandes bis 2050 um 40% anzustreben.
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Elektromobilität ist bereits in vielen Bereichen zum Alltag geworden: Im ÖPNV und bei Sharing- 
Angeboten hat sich längst gezeigt, dass elektrische Fahrzeuge eine gute und funktionsfähige 
Alternative zu Fahrzeugen mit einem Verbrennungsmotor darstellen und diese zukünftig verdrän-
gen werden. Elektrisch unterstützte Pedelecs erfreuen sich ebenso großer Beliebtheit bei den 
Einwohner*innen und machen das Radfahren auch für Personengruppen attraktiv, die zuvor keine 
regelmäßigen Radfahrer*innen waren. E-Lastenräder sind vermehrt auf Kiels Straßen zu sehen und 
ermöglichen vielen Menschen ein Leben ohne eigenen Pkw. Auch in allen Bereichen des Wirtschafts-
verkehrs, vom Handwerksunternehmen, über Logistikunternehmen bis hin zu Pflegediensten, wer-
den bereits Elektrofahrzeuge in den verschiedensten Varianten wirtschaftlich eingesetzt.

Um den Markthochlauf der Elektromobilität zu unterstützen und fördern, haben die Städte und 
Gemeinden die Aufgabe, attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen. Sowohl im Masterplan 100 % 
Klimaschutz als auch im Masterplan Mobilität für die KielRegion sowie im 2018 beschlossenen  
Green City Plan für die Landeshauptstadt Kiel im Rahmen des Sofortprogrammes „Saubere Luft“ 
(Drs. 0716/2018) sind bereits Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität als ein Baustein der 
zukünftigen Mobilität enthalten. Aufgrund der starken Weiterentwicklung der Technologie der  
Elektromobilität, des Markthochlaufes der Elektrofahrzeuge sowie neuer Erkenntnisgewinne in  
den letzten Jahren benötigt die Landeshauptstadt Kiel ein aktuelles Handlungskonzept für die  
Förderung der Elektromobilität als Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele.

Die vorliegende „Elektromobilitätsstrategie 2022“ schließt diese Lücke und soll als Leitfaden für 
die weitere Entwicklung der Elektromobilität in der Landeshauptstadt Kiel ab dem Jahr 2022 dienen. 
Dafür wurden Handlungsfelder identifiziert und die zahlreichen Maßnahmen aus bestehenden 
Plänen konkretisiert, zu Maßnahmenbündeln zusammengefasst und erweitert. Da sich das Thema 
Elektromobilität sehr dynamisch entwickelt, soll die Strategie regelmäßig fortgeschrieben werden. 
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2 Markthochlaufszenario für  
 Elektromobilität

Zur Erreichung der im Masterplan 100 % Klimaschutz festgeschriebenen Zielstellungen ist in Kiel, 
neben einer angestrebten Reduzierung des Pkw-Bestands um 40 % bis 2050, ein sehr zügiger Markt-
hochlauf der Elektrofahrzeuge notwendig. Danach muss der E-Pkw-Anteil im Bestand bis 2035  
bereits bei 30 % liegen und bis spätestens 2050 auf 100 % ansteigen. Vor dem Hintergrund des  
Climate Emergency soll dieses Ziel jedoch schneller erreicht werden.

Tabelle 1: Zur Erreichung der Klimaschutzziele vorgesehener Markthochlauf der Elektromobilität 
                  (Basis: Masterplan 100 % Klimaschutz)

O

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Pkw-Bestand E-Pkw-Bestand

Entwicklungsziel für den Pkw-Bestand in Kiel
- Gesamtbestand und E-Pkw-Bestand -

E-Pkw-Bestand E-Pkw-Anteil

20213 2.370 2 %

2035 25.400 30 %

2050 65.655 100 %

Abbildung 1: Entwicklungsziel für den Pkw-Bestand in Kiel

3   Landeshauptstadt Kiel, Stand: 30.09.2021
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3 Handlungsfelder

Die Landeshauptstadt Kiel wird zukünftig zur Förderung der Elektromobilität als Teil einer nachhal-
tigen Mobilität der Zukunft den Fokus auf folgende neun Handlungsfelder legen:

 
Abbildung 2: Die neun Handlungsfelder im Elektromobilitätskonzept der Landeshauptstadt Kiel

In den Handlungsfeldern ÖPNV und Intermodalität, Sharing-Angebote sowie Wasserstoff setzen 
sich bereits verschiedene Akteur*innen in Kiel mit der Elektromobilität in laufenden Projekten und 
bei der Wahl der Fahrzeugflotte intensiv auseinander. Sie sind somit ein wichtiger Bestandteil der 
gesamten Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Verkehrsgestaltung, sodass hier die wesentlichen 
Eckpunkte der dort vorhandenen Strategien aufgegriffen und beschrieben werden – mit Verweis auf 
entsprechende Dokumente mit weiterführenden Ausführungen. Darüber hinaus wurden im Rahmen 
der Erarbeitung dieser Strategie keine weiteren Maßnahmen für diese Handlungsfelder entwickelt, 
da bereits enorme Anstrengungen zur Umstellung auf Elektromobilität unternommen werden  
(z. B. bei der Elektrifizierung des KVG-Fuhrparks).

3.1 Ladeinfrastruktur

Am 01. Oktober 2021 waren in Kiel 120.037 Pkw zugelassen. Der Anteil der elektrischen Fahrzeuge lag 
mit 2.370 E-Pkw bei rund 2 % und damit leicht über dem landes- (1,8 %) und leicht unter dem bundes-
weiten (2,1 %) Durchschnitt.4 

In der Landeshauptstadt Kiel befinden sich (Stand Oktober 2021) ca. 103 Ladestationen mit 171 Nor-
malladepunkten und 16 Schnellladepunkten. Diese sind jedoch nicht idealräumlich im Stadtgebiet 
verteilt. 

P

Parkraum-
management

Lade-
infrastruktur

ÖPNV und
Intermodalität

Pedelecs und
E-Lastenräder

Sharing-
Angebote

Gelegenheits-
verkehr City-Logistik Wasserstoff Kommunikation

H2H2

4   KBA, Stand: 01.10.2021
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Abbildung 3: Vorhandene Ladeinfrastruktur in Kiel 

Eine attraktive Ladeinfrastruktur ist für die Bürger*innen und Unternehmen der entscheidende 
Faktor beim Umstieg vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität. Der notwendige Markthochlauf 
der Elektrofahrzeuge zur Erreichung der Klimaschutzziele der Stadt Kiel gelingt nur durch einen 
bedarfsgerechten Ausbau der Ladeinfrastruktur. Dafür müssen im Kieler Stadtgebiet auf privatem 
Grund bis 2025 ca. 2.900 Ladepunkte entstehen, die entweder für Beschäftigte beim Arbeitgeber 
bereitstehen, dem Laden von gewerblichen Pkw auf dem Betriebsgelände dienen oder zu Hause am 
privaten Stellplatz installiert werden. 
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Für Personen, die keinen privaten Stellplatz mit der Möglichkeit zur Errichtung einer Wallbox besit-
zen, sowie für das gelegentliche Zwischenladen, werden bis 2025 ca. 400 Ladepunkte zusätzlich zum 
heutigen Bestand im öffentlichen bzw. halböffentlichen Raum benötigt. Diese sollen vorrangig 
Ladeleistungen im Normalladebereich bis 22 kW Ladeleistung je Ladepunkt aufweisen, damit lange 
Standzeiten über Nacht in Wohnortnähe möglich sind, welche die Landeshauptstadt Kiel durch 
entsprechende Parkbeschilderung ermöglichen wird. Das Schnellladen soll vorrangig auf privaten 
Flächen erfolgen. Schnellladeinfrastruktur im öffentlichen Raum soll dann errichtet werden, wenn 
trotz eines hohen Bedarfes für Schnellladen in einem Stadtgebiet kein Ausbau im halböffentlichen 
Raum realisiert wird oder in Kurzzeitparkzonen, in denen sich Normalladeinfrastruktur aufgrund 
einer maximalen Aufenthaltsdauer von 60 Minuten nicht eignet. 

Die kürzlich durch den Thinktank Agora Verkehrswende vorgestellte Studie „Schnellladen fördern, 
Wettbewerb stärken“5 stellte Empfehlungsgrundsätze für die Bundesregierung vor, worin Ladeinf-
rastruktur für Laternenparker*innen fast ausschließlich durch Bereitstellung von Schnellladeinfra-
struktur auf halböffentlichen Parkplätzen forciert werden soll. Die Durchsetzbarkeit der getroffenen 
Annahmen in der Studie bedingt jedoch auch einige Randfaktoren (Ladeleistungsaufnahme von 
Fahrzeugen, Netzbereitstellung an Ballungspunkten etc.), deren weitere Dynamik für eine endgülti-
ge Entwicklung der Ladeinfrastruktur abgewartet werden muss. Daher wird die Landeshauptstadt 
Kiel bis mindestens 2025 Normalladeinfrastruktur im öffentlichen Raum in den Fokus nehmen 
mit dem Ziel eine anwohnerfreundliche Ladeinfrastruktur zu schaffen. Im Rahmen eines Monito-
rings, welches die Elektromobilitätsstrategie begleitet, wird regelmäßig eine Fortschreibung der 
Strategie erfolgen, die auf diese dynamischen Entwicklungen eingeht und das weitere Vorgehen 
anpasst. Dabei werden folgende mögliche Entwicklungsstrategien berücksichtigt: 

Aufgrund der hohen Flächenkonkurrenz im öffentlichen Raum ist es notwendig, dass die Landes-
hauptstadt Kiel proaktiv auf Flächeneigentümer zugeht, um Ausbaupläne für Lademöglichkeiten 
für Beschäftigte und Kund*innen im privaten und halböffentlichen Raum zu erfragen, aber auch 
grundsätzlich für den bevorstehenden Markthochlauf der Elektrofahrzeuge und die Vorteile zur 
Kundenbindung zu sensibilisieren. Nur der im privaten und halböffentlichen Raum absehbar nicht 
gedeckte Ladebedarf soll im öffentlichen Raum gesichert werden. Die Landeshauptstadt Kiel wird 
deshalb in den kommenden Jahren regelmäßig gezielt Standorte zur Errichtung von Ladeinfrastruk-
tur im öffentlichen Raum ausschreiben. Zur Identifizierung von Standorten mit einem hohen zukünf-
tigen Ladebedarf im öffentlichen Raum wurden mit dem Prognosemodell GISeLIS Bedarfsräume 
identifiziert.

5   Agora Verkehrswende 2022,  
    https://www.agora-verkehrswende.de/veroeffentlichungen/schnellladen-foerdern-wettbewerb-staerken/  

Strategie der Landeshaupt-
stadt Kiel Hybrid-Strategie Schnellladestrategie

Fokus auf anwohner- 
freundliche Normalladeinfra-
struktur für lange Standzeiten 

über Nacht

Stärkere Bereitstellung von 
Schnellladeinfrastruktur 

auch auf öffentlichen  
Flächen

Wenig Normalladeinfra-
struktur mit Schnellladehubs 

in den Quartieren

AC DC/HPC Summe AC DC/HPC Summe AC DC/HPC Summe

2025 350 50 400 175 80 255 115 150 210

2030 1.354 193 1.547 755 270 1.025 340 380 720

Tabelle 2: Benötigte Anzahl an Ladepunkten für verschiedene Entwicklungsstrategien für Ladeinfra-
struktur nach 2025 (zusätzlich zum heutigen Ladeinfrastruktur-Bestand)
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Abbildung 4: Bedarfsräume für Ladeinfrastruktur 

Eine im März 2021 durchgeführte Befragung mit den Kieler Bürger*innen und Ortsbeiräten erfuhr 
mit etwa 1.000 Standortvorschlägen für Ladeinfrastruktur einen großen Rücklauf. Diese Standort-
wünsche fließen ebenso wie die Vorschläge der Ortsbeiräte zukünftig bei der Auswahl geeigneter 
Standorte innerhalb der Bedarfsräume ein. 

Um öffentliche Flächen auf ihre Eignung als Ladeorte zu prüfen, wurde ein Kriterienkatalog erstellt, 
der als Grundlage für die weitere Standortplanung dient. Die identifizierten Standorte werden Be-
standteil eines Konzessionsvertrages. Über eine Ausschreibung wird bzw. werden ein oder mehrere 
Konzessionsnehmer ermittelt, welche/r die Betriebskonzession für die Er-richtung und den Betrieb 
von Ladeinfrastruktur an vorher ausgewählten Standorten erhält bzw. erhalten. In regelmäßigen 
Abständen werden neue Standorte durch die Landeshaupt-stadt Kiel bekannt gegeben, auf die sich
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Ladeinfrastrukturbetreiber bewerben können. Die Kriterien für die Auswahl des Konzessionsneh-
mers werden festgelegt und sind Teil der Ausschreibung. Für eine erste Ausschreibung wurden 
folgende potentielle Standorte innerhalb der Bedarfsräume ermittelt, welche noch einer Prüfung 
unterliegen. 

Abbildung 5: Potentielle Standorte für Ladeinfrastruktur für eine erste Ausschreibung

Neben der Ausschreibung mit festen Standorten, ist auch Anspruch der Landeshauptstadt Kiel, eine 
kleinere Menge von Ladesäulenstandorten ohne spezifische Ortangabe auszuschreiben, wodurch 
eine nachträgliche Bedarfsanpassung möglich sein soll. Dies soll dazu dienen Räume, in denen eine 
Unterversorgung aufgrund spezieller Ortsgegebenheiten bekannt werden, im Nachgang kurzfristig 
nach Hinweisen von der Öffentlichkeit oder Ortsbeiräten mit Ladesäulen ausstatten zu können.

Besonders in hochverdichteten Stadtgebieten mit hohem Parkdruck haben die Bewohner*innen in 
der Regel keinen Zugang zu sicher verfügbarer Ladeinfrastruktur in der Nähe des Wohnsitzes. Ange-
sichts der steigenden Elektrifizierungsquoten wird die Landeshauptstadt Kiel deshalb Pilotlösungen 
erproben, um bestehende oder neu zu errichtende Ladeinfrastruktur auf halböffentlichen Flächen 
(z. B. Stellplätze an Behördenstandorten, Supermärkten, Schulen) in den Abend- und Nachtstunden 
für Anwohner*innen freizugeben. Durch diese Zweitnutzung kann einerseits die Auslastung der 
Ladeinfrastruktur erhöht werden und andererseits eine sichere Lademöglichkeit für Anwohner*- 
innen geschafft werden.

 
Entwickelte Maßnahmen für das Handlungsfeld Ladeinfrastruktur:6

 – Ausbau der Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet (öffentlicher Raum)
 – Ansprache von Flächeneigentümern hinsichtlich Ladeinfrastrukturausbau 

(halböffentlicher Raum)
 – Realisierung eines Pilotprojektes für nächtliches Anwohnerladen auf 

halböffentlichen Flächen
 – Sensibilisierung von Privatpersonen für Ladeinfrastruktur

6   Im Maßnahmenkatalog (ab S. 22) werden die empfohlenen Maßnahmen näher beschrieben.
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3.2 Parkraummanagement

Die Ziele des Masterplans 100 % Klimaschutz im Verkehrssektor sind nur zu erreichen, wenn der 
motorisierte Individualverkehr in Kiel in den kommenden Jahren und Jahrzehnten deutlich reduziert 
wird. Möglichst viele der bislang mit dem privaten Pkw zurückgelegten Wege müssen auf den Rad- 
und Fußverkehr, den ÖPNV und Sharing-Dienste verlagert werden, wodurch eine Neuordnung des 
öffentlichen Raumes für eine erfolgreiche Mobilitätswende notwendig ist. Eine sukzessive Reduktion 
des Parkplatzangebots im öffentlichen Raum schafft – in Kombination mit einem effizienten Par-
kraummanagement – Platz für alternative Mobilitätsangebote und auch für Nutzungsarten, die die 
Aufenthaltsqualität erhöhen, wie z. B. Grünflächen und Sitzgelegenheiten.

Abbildung 6: Gehwegparken im Kieler Stadtteil Ravensberg

Neben einem Ausbau der Kieler Rad- und Gehwege sind verstärkt öffentliche Abstellanlagen für 
Fahrräder herzustellen, auch für die zunehmend verbreiteten Pedelecs und Lastenräder. Freiwer-
dende Flächen, die ursprünglich dem ruhenden Pkw-Verkehr zugeordnet waren, sollten außerdem 
für eine Ausweitung der Car- und Bikesharing-Angebote sowie als Lieferzonen oder Flächen für  
Mikro-Depots genutzt werden, um eine nachhaltigere Zustellung von Sendungen auf der letzten 
Meile zu unterstützen.

Zusätzlich werden einzelne Parkplätze im Zuge der Errichtung von barrierefreier Ladeinfrastruktur 
für Elek¬trofahrzeuge umgewidmet, da für diese mehr Fläche benötigt wird als für konventionelle 
Parkplätze. Temporäre Aktionen zur Umnutzung von Pkw-Parkplätzen können dabei helfen, Lösun-
gen zu erproben und die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen. Bei Neubauten sollen anstatt 
der Errichtung von Pkw-Stellplätzen verstärkt Maßnahmen des Mobilitätsmanagements (z. B. Car- 
und Bikesharing-Angebote, sichere Abstellanlagen auch für Pedelecs und Lastenräder oder feste 
Haltebereiche für KEP-Dienste7) umgesetzt werden.

Derzeit wird das Mobilitätskonzept | ruhender Verkehr 2035 im Tiefbauamt für ein strategisches Par-
kraummanagement erstellt. Der Entwurf zum Konzept ist auf der Webseite der Stadt Kiel8 abrufbar. 
Der Grundsatzbeschluss für das Konzept ist für 2022 in Vorbereitung. 

Entwickelte Maßnahmen für das Handlungsfeld Parkraummanagement:9

 – Berücksichtigung der Belange der Elektromobilität beim Parkraummanagement

7    Kurier-Express-Paket-Dienste 
8   https://www.kiel.de/de/umwelt_verkehr/verkehrswege/verkehrsentwicklung/ 
     mobilitaetskonzept_ruhender_verkehr.php 
9   Im Maßnahmenkatalog (ab S. 22) werden die empfohlenen Maßnahmen näher beschrieben.

https://www.kiel.de/de/umwelt_verkehr/verkehrswege/verkehrsentwicklung/mobilitaetskonzept_ruhender_verkehr.php
https://www.kiel.de/de/umwelt_verkehr/verkehrswege/verkehrsentwicklung/mobilitaetskonzept_ruhender_verkehr.php
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3.3 ÖPNV und Intermodalität

Den städtischen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit 26 Stadtbuslinien (davon je zwei  
Schnellbus- und Saisonlinien), fünf Ortsbuslinien und neun Nachtbuslinien bedienen die Stadtbusse 
der KVG Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG). Bei der KVG ist eine eigenständige Strategie zur Einfüh-
rung der E-Mobilität in den Linienbussen im ÖPNV vorhanden.10

Im Rahmen eines Stufenkonzepts wird das ehrgeizige Ziel verfolgt, bereits bis zum Jahr 2030 eine 
vollständige Umstellung des Fuhrparks auf vollelektrischen Antrieb zu erreichen. Der Strategie  
folgend, werden mit den Fahrzeugneubeschaffungen im Laufe des Jahres 2022 insgesamt 70 Diesel-
busse durch E-Busse ersetzt sein, was 35% des gesamten Fahrzeugbestandes entsprechen wird.  
Zudem werden sieben Endhaltestellen mit Ladestationen ausgestattet (Drs. 0628/2021), hinzu kom-
men weitere Ladepunkte im Betriebshofbereich Werftstraße. 

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen stellt der Bund der KVG Fördermittel in Höhe von 34,4 Mio. 
Euro zur Verfügung. In den kommenden beiden Jahren 2023 und 2024 sind gemäß Konzeptfort-
schreibung 2023 – 2024 ff. (enthalten im 2. Sachstandsbericht, Drs. 0628/2021) die Umrüstung von  
drei weiteren Endhaltestellen, neue Ladepunkte auf dem Betriebshof Diedrichstraße und die Be-
schaffung vom 30 E-Gelenkwagen als Ersatz für vorhandene Dieselbusse vorgesehen; auch hier  
gibt es eine Bundesförderung von voraussichtlich. ca. 17,5 Mio. Euro.

Als Teil des ÖPNV verkehren zwei Linien der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel im Bereich der 
gesamten Kieler Förde zwischen der Anlegebrücke am Hauptbahnhof und Laboe bzw. in den Som-
mermonaten nach Strande. Die Linie F 1 ermöglicht im gesamten Bereich Fahrten im Längsverkehr 
wie auch das Überqueren der Förde. Die Linie F 2 zwischen Reventloubrücke und Dietrichsdorf/
Wellingdorf dient ausschließlich dem Querungsverkehr und ist hier von zentraler Bedeutung, welche 
durch sukzessive Fahrplanerweiterungen und Preissenkungen noch gesteigert wurde und wird (Drs. 
0406/2021). Eine Verbesserung der Querungsmöglichkeiten im Norden zwischen Friedrichsort und 
Laboe/Möltenort und eine Vertaktung des Längsverkehrs sind zusätzlich in Planung (Drs. 0406/2021).

Seit August 2020 wird ein Plug-in-Hybrid-Fahrgastschiff auf der Fördefährlinie F1 eingesetzt und  
jeweils während der Liegezeiten geladen, eine spätere Umrüstung auf vollelektrischen Antrieb ist 
hier als Option möglich. Seit Mai 2021 ist außerdem auf der Fährlinie F 2 eine rein elektrische Fähre 
im Einsatz. Hierfür wurde ergänzend Ladeinfrastruktur in der Hörn und in Dietrichsdorf errichtet. 
Zwei weitere Plug-in-Hybrid-Fahrgastschiffe sowie eine weitere Elektrofähre werden 2022 ausgelie-
fert (Drs. 0554/2021). Mit Letzterer kann auf der F 2 ein rein elektrischer Betrieb umgesetzt wer-
den. Zusammen mit einem weiteren aktuellen Beschluss (Drs. 0141/2022) ist die Grundlage für die 
Beschaffung zwei weiterer Hybrid-Fahrgastschiffe und eines weiteren vollelektrischen Fährschiffs 
zur Mitte dieses Jahrzehnts vorhanden. Hiermit wäre hinsichtlich des regelmäßigen Einsatzes der 
E-Fähren die Außerdienststellung der noch in Betrieb befindlichen rein fossil angetriebenen Alt-
schiffe verbunden. 

10 Drs. 1226/2017, Anl. 1 i.V. mit dem 5. RNVP der Landeshauptstadt Kiel (Drs. 0197/2018); sowie dem 1. und  
    2. Sachstandsbericht über die Einführung der E-Mobilität in den Linienbussen des ÖPNV der Landeshaupt- 
    stadt Kiel (Drs. 0129/2020 und 0628/2021) 
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Abbildung 7: Ladender E-Bus an einem Pantographen an der Endhaltestelle Narvikstraße | E-Fähre  
          Düsternbrook

Derzeit laufen die Planungen für ein neues hochwertiges ÖPNV-System, welches auch einen Bei-
trag zur Steigerung des Anteils des ÖPNV am Modal Split von 10 % auf 17 % bis 2035 und 21 % bis 
2050 leisten soll. Auf Basis der Ergebnisse einer aktuell erarbeiteten Trassenstudie soll Ende 2022 
entschieden werden, ob eine Tram oder ein Schnellbussystem auf eigener Trasse für Kiel besser 
geeignet ist. Aufgrund des langwierigen Planungs- und Genehmigungsverfahrens wird eine Um-
setzung erst nach 2030 erfolgen. Zur Erreichung der Klimaschutzziele ist deshalb im Rahmen des 
bestehenden Systems ein möglichst zügiger Umstieg auf emissionsfreie E-Busse erforderlich.  
Auch im Fährbetrieb ist schnellstmöglich der Umstieg auf elektrisch angetriebene Fähren fortzu-
führen. Diesen Ansprüchen kommen die KVG und SFK durch ihre Strategien bereits nach.

Alternative Mobilitätsangebote zum eigenen Auto müssen für Nutzer*innen einerseits einfach  
zugänglich und komfortabel, andererseits aber auch möglichst gut untereinander vernetzt sein.  
Aus diesem Grund wurde das Konzept für die Einrichtung von Mobilitätsstationen (auch mobil.
punkte) in Kiel entwickelt (Drs. 0128/2016). Durch die Kombination mehrerer Verkehrsmittel können 
individuelle Wege zügig und flexibel zurückgelegt werden. Die heute sechs vorhandenen Mobilitäts-
stationen in Kiel, welche Angebote des Umweltverbundes bündeln, sollen deshalb fortlaufend um 
etwa 50 Stationen erweitert werden (Programm Mobilitätsstationen 2022 ff., Drs. 0036/2022) und, je 
nach Standort, Angebote wie Carsharing, Bikesharing, E-Tretroller-Sharing, Lastenradverleihe, Treff-
punkte für Mitfahrgelegenheiten, Park+Ride-Parkplätze, Fahrradabstellanlagen und entsprechende 
Informationsangebote räumlich mit Bus- und Bahnhaltestellen, Fähranlegestellen und Taxiständen 
verbinden. Auch Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge soll, wo immer möglich, an den Mobilitäts-
stationen mitgeplant werden.

11  SrV 2018 
12 Masterplan Mobilität KielRegion 2035 
13 Masterplan 100 % Klimaschutz
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3.4 Pedelecs und E-Lastenräder

Neben dem Zufußgehen ist das Fahrrad das umweltfreundlichste Verkehrsmittel. 64 % der mit 
dem Pkw im Alltagsverkehr gefahrenen Wege sind kürzer als 10 km, knapp die Hälfte der Wege sind 
sogar kürzer als 5 km.14 Diese Strecken sind für die meisten Menschen problemlos mit einem Fahrrad 
oder elektrisch unterstützten Pedelec zu bewältigen. Daraus ergibt sich ein immenses Verlagerungs-
potential vom privaten Pkw auf das Fahrrad, dessen Nutzung keine CO2-Emissionen, Luftschadstof-
fe oder Lärm verursacht und außerdem wenig Platz benötigt.

In Kiel soll der Radverkehrsanteil basierend auf dem Masterplan 100 % Klimaschutz bis 2050 stadt-
weit auf mindestens 26 % gesteigert werden. Im Jahr 2018 bildete der Radverkehrsanteil bereits 22 % 
des Modal Split ab.15 Neueste Zielvorgaben des Landes Schleswig-Holstein sehen eine landesweite 
Steigerung auf 30 % Radverkehrsanteil bis 2030 vor. Die bisherige Radverkehrsförderung genügt 
damit den angepassten Zielsetzungen nicht mehr. Der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur hin zu 
komfortableren, schnelleren Routen unter erhöhten Sicherheitsbedürfnissen ist erforderlich.

Im Jahr 2020 hatten 38,7 % der in Deutschland verkauften Fahrräder eine elektrische Tretunterstüt-
zung.16 Diese sind insbesondere für ältere und gesundheitlich eingeschränkte Personen, aber auch 
für Langstreckenpendler*innen interessant. Zuletzt genannte werden insbesondere im Nationalen 
Radverkehrsplan 3.0 (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) als die Gruppe mit 
den größten Verlagerungspotentialen hervorgehoben. Zentral hierbei ist die regionale Anbindung 
und Weiterführung von Radverkehrsanlagen über die Stadtgrenzen Kiels hinaus, die seit mehreren 
Jahren gemeinsam mit der KielRegion GmbH vorangetrieben wird. Auch bei Lastenrädern, die sich 
für den Transport größerer Waren – sowohl privat als auch gewerblich – und zur Beförderung von 
Kindern eignen, ist eine deutlich steigende Nachfrage zu erleben.

Abbildung 8: Fahrräder und ein Lastenrad am Kieler Hauptbahnhof

14 MiD 2017 
15 SrV 2018 
16 ZIV 2021
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Damit mehr Strecken anstelle des Pkw mit dem Fahrrad, Pedelec oder Lastenrad zurückgelegt  
werden, bedarf es einer attraktiven und sicheren Radinfrastruktur17 im gesamten Stadtgebiet.  
Die besonderen Anforderungen von Pedelecs und Lastenrädern müssen dabei verstärkt berück- 
sichtigt werden. Dazu gehören u. a.:

 – Ausreichend breite Fahrbahn,
 – Weitere Kurvenradien,
 – Vermeiden von Treppen und Absätzen,
 – Rutschfester Belag,
 – Ausreichend dimensionierte Aufstellbereiche an Kreuzungen und Einmündungen,
 – Witterungs- und diebstahlgeschützte Fahrradabstellanlagen in ausreichender Anzahl und  

Verfügbarkeit an relevanten Start- und Zielorten.

 
Das Kieler Radwegenetz und insbesondere die derzeit zehn Velorouten werden in den nächsten 
Jahren sukzessive erweitert. Einzelne Velorouten werden zu Premiumrouten mit einer Breite von 
bis zu vier Meter und geringen Wartezeiten an Straßenkreuzungen ausgebaut. Hierzu wurde die 
Fortschreibung des Veloroutennetzes 2035 von der Kieler Ratsversammlung beschlossen (Drs. 
0921/2021).

Insbesondere für jene, die privat höherpreisige Pedelecs und Lastenräder nutzen oder erwerben 
wollen, müssen verstärkt weitere qualitativ hochwertige Fahrradabstellanlagen im öffentlichen 
Raum, an Bike+Ride-Parkplätzen, aber auch in Wohngebieten geschaffen werden, da diese eine 
wesentliche Voraussetzung für die Anschaffung sind. Aufgrund des höheren Flächenbedarfs beim 
Abstellen von Lastenrädern wird eine Umwidmung von öffentlichen Kfz-Parkplätzen zu Lastenrad-
abstellplätzen geprüft.

Im „Umsteiger“ am Kieler Hauptbahnhof befindet sich seit 2011 eine Radstation, in der sichere, über-
dachte Fahrradstellplätze zur Verfügung stehen – ergänzt durch einen Fahrradverleih sowie einen 
Reparaturservice. Aus einer Machbarkeitsstudie zur voraussichtlichen Erweiterung des Umsteigers  
in 2022/23 geht hervor, dass bis zu 32 Ladespinde für elektrische Räder geschaffen werden können.

Darüber hinaus gibt es weitere Bauprojekte in Kiel, die qualitatives Fahrradparken auch für Pedelecs 
mitdenken. So entsteht auf dem Gelände des Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ein Fahrrad-
parkhaus, welches 130 Lademöglichkeiten sowie weitere Ladespinde vorsieht. Auch die Christian- 
Albrechts-Universität erweitert ihr Angebot des Pedelec-Parkens und -Ladens. Auf dem Blücher-
platz und am Bahnhaltepunkt Suchsdorf können zudem gegen eine monatliche Gebühr Fahrrad- 
boxen für Fahrräder und Pedelecs gemietet werden. 

17 Konkrete Vorgaben für Radverkehrsanlagen finden sich in den ERA, die von der Forschungsgesellschaft für 
    Straßen- und Verkehrswesen in Köln herausgegeben werden.
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Abbildung 9: Fahrradparkhaus Umsteiger am Kieler Hauptbahnhof

 
Im nicht-öffentlichen Raum sollten die Wohnungsunternehmen verstärkt gut zugängliche Fahrrad-
räume im Innenraum bzw. Fahrradgaragen oder -boxen im Außenraum für Bewohner*innen errich-
ten, um die Fahrradnutzung so einfach und attraktiv zu ermöglichen. Die Landeshauptstadt Kiel 
wird mit Informationsmaterial unterstützen.

Entwickelte Maßnahmen für das Handlungsfeld Pedelecs und E-Lastenräder:18

 – Einführung eines Testangebots für E-Lastenräder 
 – Aktive Ansprache von Anbietern für Abo-Angebote für Pedelecs und (E-)Lastenräder zur  

Etablierung in Kiel 
 – Informationsmaterial und Beratung zur Schaffung von Abstellmöglichkeiten für Pedelecs  

und (E-)Lastenräder im privaten Raum 
 – Ausbau sicherer Abstellanlagen für Pedelecs und (E-)Lastenräder im öffentlichen Raum 

 

18 Im Maßnahmenkatalog (ab S. 22) werden die empfohlenen Maßnahmen näher beschrieben.
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3.5 Sharing-Angebote
Sharing-Dienste sind für Nutzer*innen eine attraktive Ergänzung des Mobilitätsangebotes, insbe-
sondere, wenn eine private Anschaffung eines Pkw oder Fahrrades nicht notwendig oder möglich ist. 
So sinkt durch ein flächendeckendes Netz an Carsharing-Fahrzeugen im Stadtgebiet für die Bürger*- 
innen die Notwendigkeit, einen eigenen Pkw zu besitzen, der im Durchschnitt ohnehin 23 h am Tag 
nicht genutzt wird.19 Durch eine geringere Anzahl parkender Pkw wird der öffentliche Straßenraum 
entlastet und es entsteht mehr Platz für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen. Insbesondere, 
wenn elektrische Carsharing-Fahrzeuge angeboten werden, reduziert dies auch die Emissionen und 
senkt die Lärmbelastung. 

Carsharing

Derzeit gibt es in Kiel zwei Carsharing-Anbieter. Der Anbieter StattAuto stellt in Kiel ca. 100 Fahr-
zeuge an ca. 26 Stationen zur Verfügung. Je nach Bedarf sind vom Kleinwagen bis zum Kleinbus 
verschiedene Fahrzeugtypen über die Carsharing-Deutschland-App oder die Webseite  
www.stattauto-hl.de ausleihbar. StattAuto bietet zusätzlich den Free-Floating-Service CAR.LOS! 
an. Durch die Kooperation von StattAuto und der KVG erhalten Besitzer*innen einer KVG Abo-Karte 
vergünstigte Konditionen für das Carsharing bei StattAuto. Derzeit hat StattAuto 22 ökostrombetrie-
bene E-Pkw in der Kieler Fahrzeugflotte, die in Kürze um weitere E-Pkw erweitert werden wird. Diese 
können an 14 von 37 Stationen ausgeliehen werden.

Der zweite Anbieter ist das Carsharing-System Flinkster der Deutschen Bahn, der am Kieler Haupt-
bahnhof insgesamt zwei Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zur Verfügung stellt.

Die bestehenden Carsharing-Angebote in Kiel sollen mit dem Schwerpunkt auf elektrische Fahr-
zeugmodelle zukünftig weiter ausgebaut werden. Neben ÖPNV-Knotenpunkten, öffentlichen 
und sonstigen stark frequentierten Einrichtungen sowie Standorten großer Unternehmen, sollte 
der Fokus für die Schaffung weiterer Stationen insbesondere auf Gebieten mit hochverdichteter 
Wohnbebauung und einem Mangel an privaten Stellplätzen liegen. E-Carsharing-Fahrzeuge sollten 
bevorzugt eine eigene Ladeinfrastruktur nutzen, damit die öffentliche Ladeinfrastruktur für private 
E-Pkw von Bürger*innen zur Verfügung steht. Eine hohe Vielfalt an Fahrzeugmodellen hinsichtlich 
Transportfläche und Anzahl der Sitzplätze ist für Nutzer*innen attraktiv und bietet einen Mehrwert 
gegenüber einem privaten Pkw.

Abbildung 10: Carsharing-Fahrzeug von StattAuto

19 MiD 2017
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Bikesharing

Bikesharing, also die geteilte Nutzung von Fahrrädern, wird in Kiel seit Juli 2019 von der Kiel-Region 
unter dem Namen SprottenFlotte im Netzwerk von Nextbike angeboten. Die Räder sind per App 
ausleihbar und die ersten 30 Minuten jeder Fahrt eines Standardfahrrads kostenfrei. Neben her-
kömmlichen Fahrrädern stehen auch Pedelecs und Lastenräder für die Nutzer*innen bereit. Das 
Netz der Sprottenflotten-Stationen deckt große Teile des Kieler Stadtgebietes ab und erfreut sich 
großer Beliebtheit bei den Bürger*innen und Tourist*innen. Auch über die Kieler Stadtgrenze hinaus 
kann die Sprottenflotte in Eckernförde, Rendsburg, Plön und Preetz genutzt werden.

Abbildung 11: Fahrräder der Sprottenflotte

Um kurzfristig die Sichtbarkeit von Pedelecs und E-Lastenrädern im Straßenbild und somit das 
Bewusstsein für Alternativen zum motorisierten Individualverkehr bei den Bürger*innen zu erhöhen, 
sollen die bestehenden Sharing-Angebote weiter ausgebaut werden. Die Anzahl der Pedelecs und 
Lastenräder in der Sprottenflotte sollen erweitert werden, um Gelegenheitsnutzer*innen die Mög-
lichkeit zum Transport von Kindern und Lasten zu ermöglichen.

Zusätzlich plant die Landeshauptstadt Kiel die Einführung eines stationsbasierten (E-)Lastenradver-
leihs in Zusammenarbeit mit Geschäften und Institutionen im Kieler Stadtgebiet, um Einwohner*in-
nen und Unternehmen E-Lastenräder für eine ein- bis mehrtägige Nutzung zur Verfügung zu stellen 
und das Sammeln von Erfahrungen zu ermöglichen.

E-Tretroller-Sharing

Seit Juli 2020 gibt es in Kiel auch ein E-Tretroller-Sharing, welches nach dem Free-Floating-Prinzip 
funktioniert. Dadurch existieren überwiegend keine festen Abstellflächen für die E-Tretroller (auch 
E-Scooter), sodass diese innerhalb des Geschäftsgebietes des Anbieters frei im Straßenraum abge-
stellt werden können. Aktuell sind drei Anbieter mit insgesamt ca. 2.500 Fahrzeugen im Stadtgebiet 
vertreten und bedienen unterschiedlich große Geschäftsgebiete in Kiel. 

Eine große Herausforderung stellt das falsche Abstellen der E-Tretroller durch die Nutzer*innen dar, 
wodurch u. a. Geh- und Radwege blockiert werden. Die Landeshauptstadt Kiel integriert deshalb, 
bei ausreichender Flächenverfügbarkeit, E-Tretroller-Abstellflächen in die Mobilitätsstationen, um 
diese Konflikte zu entschärfen. Hierbei gilt es auch abseits der Mobilitätsstationen physische oder 
virtuelle Abstellflächen dort zu schaffen, wo öffentlicher Raum durch verschiedene Nutzungen stark 
belastet ist, sowie einen stärkeren Informationsfluss zu den Nutzer*innen hinsichtlich der Einhal-
tung von Verhaltensregeln im öffentlichen Raum herzustellen.
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Abbildung 12: E-Tretroller an der Kiellinie

 
Parallel zu den E-Tretrollern der vier Anbieter erfreuen sich auch E-Tretroller in Privatbesitz in Kiel 
immer stärker an Beliebtheit.

 
3.6 Gelegenheitsverkehr
Fahrzeuge des Gelegenheitsverkehrs, wozu Taxis, Mietwagen und On-Demand-Verkehre zählen,  
haben eine hohe jährliche Fahrleistung und sind im Straßenbild stark sichtbar. Insbesondere Taxis 
sind Teil des Umweltverbundes und leisten einen wichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge. Sie sind 
rund um die Uhr zu festen Preisen verfügbar und geben auch körperlich beeinträchtigten Personen 
eine Mobilitätsoption. Sie ergänzen damit den Umweltverbund aus ÖPNV, Radverkehr und Sharing- 
Angeboten sinnvoll.

 
Abbildung 13: Taxis am Kieler Hauptbahnhof

In Kiel sind derzeit ca. 130 Taxiunternehmen mit 248 konzessionierten Fahrzeugen aktiv. Ausgehend 
von durchschnittlich 200 – 400 km pro Tag beträgt ihre Jahreslaufleistung in Kiel mit ca. 100.000 km 
etwa das Siebenfache der Strecke, die ein privater Pkw im Durchschnitt pro Jahr zurücklegt (14.700 km20). 
Der vollständige Umstieg aller aktuell mit Diesel, Benzin, Erdgas oder als Hybrid betriebenen Taxis 
auf lokal emissionsfrei fahrende E-Taxis entspräche deshalb einer jährlichen Einsparung von ca. 

20 MiD 2017
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4.700 Tonnen CO2.21 Aufgrund der hohen Sichtbarkeit durch die Präsenz der Taxis im Stadtgebiet 
und die Beförderung mit vielen Kontaktpunkten mit Bürger*innen ist die Relevanz der Elektrifizie-
rung der Taxis als Bestandteil eines „grünen“ Umweltverbundes jedoch höher zu bewerten als die 
direkten CO2-Einsparungen.

Aus diesem Grund streben viele Kommunen an, die verkehrenden Taxis zeitnah zu elektrifizieren. 
Die Landeshauptstadt Kiel setzt sich das Ziel, dass alle Fahrzeuge des Gelegenheitsverkehrs in Kiel 
elektrisch unterwegs sein sollen. Der Fokus liegt dabei zunächst auf dem Taxigewerbe, denn bislang 
setzt in Kiel kein Taxiunternehmen elektrische Fahrzeuge ein. Aufgrund üblicher Nutzungsdauern 
von Taxis zwischen zwei und fünf Jahren vor der Neubeschaffung, ist es realistisch, dieses Ziel kurz- 
bis mittelfristig zu erreichen, wofür jedoch Neubeschaffungen sehr zeitnah möglichst nur noch 
elektrisch erfolgen müssen.

Um den Betrieben den Umstieg auf E-Taxis zu erleichtern, plant die Landeshauptstadt Kiel, Schnell-
ladesäulen an zentralen Orten im Stadtgebiet errichten zu lassen, an denen ausschließlich E-Taxis 
zu einem vergünstigten Strompreis laden dürfen. Die Senkung des Stromabgabepreises ist mit einer 
Befristung zu versehen, um einen dauerhaften Markteingriff zu vermeiden. Wenngleich das langsa-
me Laden über Nacht am Unternehmensstandort oder an der Taxizentrale die bevorzugte Option 
sein sollte, leistet die exklusive Schnellladeinfrastruktur einen wichtigen Beitrag, da längere tägliche 
Fahrtstrecken durch Zwischenladen abgesichert werden können und die Beförderungspflicht erfüllt 
werden kann.

Zusätzlich wird es Veranstaltungen für Taxiunternehmen geben, um diese für Elektromobilität zu 
sensibilisieren, aber auch bestehende Fördermöglichkeiten und die speziellen Rahmenbedingungen 
in Kiel aufzuzeigen. Außerdem soll ein Eco-Taxi-Siegel für Taxis eingeführt werden, die zu 100 % 
elektrisch fahren und mit Ökostrom geladen werden. Die Stadtverwaltung wird zur Erfüllung ihrer 
Vorbildfunktion, sofern möglich, für notwendige Taxifahrten nur noch auf Eco-Taxis zurückgreifen. 
Bürger*innen und Unternehmen sollen über Apps und per Telefon ebenfalls bevorzugt Eco-Taxis 
buchen können. 

Entwickelte Maßnahmen für das Handlungsfeld Gelegenheitsverkehr:22

 – Beschluss zur Elektrifizierung der Mobilitätsdienstleister des Gelegenheitsverkehrs in Kiel 
 – Förderung der Anschaffung von E-Taxis und zugehöriger Ladeinfrastruktur 
 – Errichtung von taxiexklusiver Schnellladeinfrastruktur 
 – Informieren und Sensibilisieren der Taxiunternehmen hinsichtlich Elektromobilität,  

Fördermöglichkeiten und den Rahmenbedingungen in der Landeshauptstadt Kiel 
 – Ermöglichung einer bevorzugten Buchung von Eco-Taxis durch Bürger*innen und die  

Stadtverwaltung 

21 Annahme: Verbrauch von 8 l/100 km, 100 % Benziner 
22 Im Maßnahmenkatalog (ab S. 22) werden die empfohlenen Maßnahmen näher beschrieben.
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3.7 City-Logistik
Der Begriff City-Logistik umfasst Konzepte zur Verbesserung und Optimierung des städtischen 
Güterverkehrs. Der Fokus liegt in dieser Strategie auf der KEP-Branche.23 Waren werden heute zu 
einem stetig steigenden Anteil im Internet bestellt. Es wird prognostiziert, dass sich das bundeswei-
te ausgelieferte Sendungsaufkommen von 2018 bis 2028 nahezu verdreifachen wird.24 Sofern kein 
konsequentes Gegensteuern der Kommunen erfolgt, wird die Verkehrsbelastung durch Lieferfahr-
zeuge demnach enorm ansteigen. Zum Zweck einer besseren Lebensqualität und zur Erreichung der 
Klimaschutzziele ist in Kiel deshalb auch im Bereich der Logistik eine stärkere Nutzung alternativer 
Antriebe und nicht-motorisierter Verkehrsmittel unbedingt erforderlich.

Mithilfe von Paketshops, Paketstationen und Arbeitsplatzbelieferungen soll eine möglichst weitge-
hende Bündelung der Zustellungen erfolgen, um Zweit- und Drittzustellungen bei Nichtantreffen 
der Empfänger*innen zu vermeiden und den Anteil der Haustürbelieferungen insgesamt zu senken. 
Um eine Belieferung zu ermöglichen, die Konflikte mit dem Rad- und Fußverkehr vermeidet, muss 
Pkw-Parkraum verstärkt zu Lieferzonen umgewandelt werden, um das Be- und Entladen in zweiter 
Reihe zu reduzieren (siehe Mobilitätskonzept | ruhender Verkehr 2035, Kap. 4.1.2). 

Zur Reduzierung der Emissionen durch den motorisierten Lieferverkehr will die Landeshauptstadt 
Kiel den Einsatz von elektrischen Lieferfahrzeugen und insbesondere die Lastenradlogistik fördern. 
Um diese zu ermöglich und Wege zu den Empfänger*innen möglichst kurz zu halten, werden in 
geeigneten Zustellgebieten Umschlagplätze für die Waren benötigt. Die Einrichtung derartiger  
Logistikflächen in Bestandsimmobilien oder im öffentlichen Raum soll zukünftig vereinfacht wer-
den, indem eine verantwortliche Stelle als Ansprechperson und Schnittstelle zwischen den Logisti-
kunternehmen und der Stadtverwaltung geschaffen wird, um bei der Suche, Vermittlung und Bereit-
stellung von Flächen zu unterstützen. Es wird auch angestrebt, ein anbieterneutrales Mikro-Depot 
zur Lastenradbelieferung als Pilotprojekt umzusetzen. Das Aufgabenfeld der zu schaffenden Stelle 
wird u. a. auch den Austausch mit anderen Städten zum Thema City-Logistik sowie das Monitoring 
bestehender Förderprogramme und deren Kommunikation an die Logistikunternehmen umfassen.

Um den Umstieg der KEP-Dienstleistungsunternehmen auf Elektrofahrzeuge oder Lastenradbelie-
ferung in Kiel zu beschleunigen, soll die Kieler Innenstadt ab 2023 nur noch elektrisch beliefert wer-
den dürfen. Um die Sichtbarkeit von Lastenrädern im Lieferverkehr zu erhöhen und den Markthoch-
lauf derartiger Belieferung zu unterstützen, wird angestrebt, städtische Kurierfahrten verstärkt 
auf Lastenräder zu verlagern.

 
Entwickelte Maßnahmen für das Handlungsfeld City-Logistik:25

 – Festlegung einer verantwortlichen Stelle als Ansprechperson und Schnittstelle zwischen  
Logistikern und Stadtverwaltung 

 – Bedarfsgerechte Einrichtung von Lieferzonen 
 – Suche, Vermittlung oder Bereitstellung von Flächen für Mikro-Depots für Lastenradbeliefe-

rung in Bestandsimmobilien oder auf öffentlichen Flächen 
 – Realisierung eines Mikro-Depots als Evaluationsprojekt 
 – Beschluss zur elektrischen Belieferung der Kieler Innenstadt durch KEP-Dienstleister bis 2023 
 – Umstellung der städtischen Kurierfahrten auf Lastenräder und E-Fahrzeuge 

23 KEP = Kurier-Express-Paket-Dienste 
24 Analyse „Letzte Meile 2028“ des Beratungsunternehmens Oliver Wyman 
25 Im Maßnahmenkatalog (ab S. 22) werden die empfohlenen Maßnahmen näher beschrieben.
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3.8 Wasserstoff
Wasserstoff wird eine relevante Rolle für das Gelingen der Energiewende in Deutschland spielen.  
Als chemischer Energieträger ist er dafür geeignet, große Mengen an Energie zu speichern. Gleich-
zeitig leistet er einen wichtigen Beitrag zur stärkeren Sektorenkopplung. Durch die Nationale Was-
serstoffstrategie der Bundesregierung wurde ein Handlungsrahmen für die zukünftige Erzeugung, 
den Transport, die Nutzung und die Weiterverwendung von Wasserstoff geschaffen. Durch erhebli-
che Forschungen und Investitionen wird die Wasserstofftechnologie weiterhin stark vorangetrieben.

Als eine von neun „HyStarter“-Regionen Deutschlands beabsichtigt die KielRegion, bestehende 
Klima- und Umweltschutzpläne sinnvoll um den Energieträger Wasserstoff zu ergänzen. Hierzu 
beteiligt sie sich an verschiedenen Projekten in diesem Bereich, unter anderem an dem Projekt 
„HyExpert“, einem Folgeprojekt von „HyStarter“.26

Aufgrund der noch zu vollziehenden Entwicklung27 und der hohen Kosten (insbesondere für die 
erforderliche Tankinfrastruktur) wird ein relevantes Angebot von Wasserstofffahrzeugen am Pkw- 
Massenmarkt in den nächsten zehn Jahren nicht erwartet. Infolge der aktuell schon vorhandenen, 
angekündigten und zu erwartenden Produktionskapazitäten von Batterien sowie der hohen For-
schungsausgaben ist damit zu rechnen, dass die Batterie als Speicher in den nächsten Jahren deut-
lich relevanter sein wird. Batterieelektrische Fahrzeuge werden auf lange Sicht, das heißt in den 
nächsten 20 bis 30 Jahren, den größten Anteil am Kfz-Markt einnehmen. Wenn batterieelektrische 
Fahrzeuge als Alternative zu Verbrennern schon am Markt etabliert sind, stellen sich für wasser-
stoffbetriebene Fahrzeuge und deren Infrastruktur die gleichen Herausforderungen hinsichtlich  
der Marktdurchdringung, wie aktuell bei batterie-elektrischen Fahrzeugen. Anwendungsbereiche 
wird es für beide Technologien geben. Ein Wasserstoffangebot erscheint vorerst in geschlossenen 
Kreisläufen und z. B. für Spezialfahrzeuge mit hohem Energieverbrauch und Eigengewicht wahr-
scheinlicher. Anwendungsbereiche sind hier exemplarisch u. a. Fahrzeuge im ÖPNV (Busse) sowie  
im Schwerlastverkehr (Lkw).

26 Weitere Informationen hierzu sind unter dem folgenden Link zu finden: 
    https://kielregion.de/hystarter-wasserstoffregion/ 
27 Im Vergleich zum batterieelektrischen Antrieb geringer Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad von wasserstoff- 
    betriebenen Fahrzeugen beträgt etwa 50 % und unterscheidet sich damit geringfügig von dem der Fahr- 
    zeuge mit Verbrennungsmotoren mit 25–30 % (Ottomotor) bzw. 35–45 % (Dieselmotor). Elektromotoren  
    haben einen Wirkungsgrad von ca. 90 %.
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3.9 Kommunikation
Die Ziele und positiven Effekte einer umweltgerechten Mobilitätswende für alle Menschen müssen 
strategisch und proaktiv an die relevanten Akteur*innen, die Bürger*innen und Unternehmen kom-
muniziert werden. Um alte Gewohnheiten bei der Verkehrsmittelnutzung aufzubrechen und neue 
Mobilitätsroutinen zu schaffen, müssen alternative Mobilitätsangebote, aber auch die entsprechen-
den Kommunikationswege, zielgruppen- und standortspezifisch ausgearbeitet werden.

Vor diesem Hintergrund soll in Kiel eine Kampagne zur Elektromobilität durchgeführt werden, um 
die Einwohner*innen nutzergruppenspezifisch zu informieren und sensibilisieren. Hierbei muss, um 
ein 1:1-Ersetzen des heutigen Bestands an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor durch Elektrofahr-
zeuge zu verhindern, intensiv auf alternative Mobilität hingewiesen werden. Das Ziel ist stets, die 
Erstanschaffungen eigener Pkw so häufig wie möglich zu vermeiden. Regelmäßige Aktionstage an 
verschiedenen Orten im Stadtgebiet mit Informationsständen und niedrigschwelligen Angeboten 
zum Testen von Elektrofahrzeugen sollen dabei eine breit angelegte Online-Kampagne ergänzen.

Auch die Kieler Unternehmen sollen aktiv auf das Thema Elektromobilität aufmerksam gemacht 
werden. Dafür soll ein Netzwerk für Elektromobilitätsmanagement geschaffen werden, innerhalb 
dessen u. a. Erstberatungen für Betriebe, die ihre Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge umstellen wollen, 
stattfinden. 

Entwickelte Maßnahmen für das Handlungsfeld Kommunikation: 

 – Schaffung eines Unternehmensnetzwerkes für Elektromobilitätsmanagement in Kiel 
 – Entwicklung und Umsetzung einer Kampagne zur Elektromobilität zur Sensibilisierung der 

Bevölkerung

28 Im Maßnahmenkatalog (ab S. 22) werden die empfohlenen Maßnahmen näher beschrieben.
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4 Maßnahmenkatalog

Um eine zielgerichtete Umsetzung der Elektromobilitätsstrategie zu ermöglichen, wurden 22 Maß-
nahmensteckbriefe mit Informationen zu Zuständigkeiten und zu beteiligenden Akteur*innen, zu 
voraussichtlichen Kosten und zur Priorisierung bei der Maßnahmenumsetzung erarbeitet.

LADEINFRASTRUKTUR

Umsetzungsschritte
Zuständigkeiten  
und beteiligte  
Akteur*innen

Kosten Priorität

1. Ausbau der Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet (öffentlicher Raum)

 – Sichtung der Bedarfs- und Planungsräume und Identifikation po-
tentieller Standorte für Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum

 – Prüfung der potentiellen Standorte mithilfe des Kriterienkataloges 
für den Aufbau von Ladeinfrastruktur und hinsichtlich des Netzan-
schlusses

 – Gestaffelte Ausschreibung der Standorte zur Errichtung von  
barrierefreier Ladeinfrastruktur anhand des Ausbauplanes mit 
Vorgaben zu:

o    Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien

o    Sicherung eines marktüblichen Preisniveaus

o    Gestaltung der Ladestationen mit einheitlichem Design  
       für einen hohen Wiedererkennungswert 

 – Vergabe von Teilkonzessionen für die Errichtung und den  
Betrieb von Ladeinfrastruktur an bestimmten Standorten

 – Regulation des Ladens an öffentlicher Ladeinfrastruktur

o    Kostenfreies Parken an Ladestationen nur während  
      des Ladevorganges auf 2 h beschränkt

o    Konsequentes Abschleppen von Falschparkenden  
       an Ladestationen 

 – Monitoring der Entwicklung des E-Pkw- und Ladeinfrastruktur- 
Bestandes in Kiel und ggf. Anpassung des Ausbauplanes für 
Ladeinfrastruktur

Verweis auf Maßnahmen in anderen Plänen:
 – Maßnahme C.3.1 Bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur für  

E-Fahrzeuge (Masterplan Mobilität für die Kiel Region)

 – Maßnahme M-004 Elektro-Ladeinfrastruktur  
(Masterplan 100 % Klimaschutz)

Landeshaupt-
stadt Kiel

LIS-Betreiber, 
Stadtwerke Kiel

Personelle 
Kapazitäten, 
zusätzlich ggf. 
20.000 – 30.000 € 
pro Jahr zur 
Schaffung von 
Anreizen für die 
Konzessions-
nehmer

1

29 Die Priorisierung bezieht sich auf die Wichtigkeit der jeweiligen Maßnahme innerhalb der einzelnen Handlungsfelder.

29
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LADEINFRASTRUKTUR

Umsetzungsschritte
Zuständigkeiten  
und beteiligte  
Akteur*innen

Kosten Priorität

2. Ansprache von Flächeneigentümern hinsichtlich Ladeinfrastrukturausbau (halböffentlicher Raum)

 – Konkrete Identifizierung potentieller Standorte für Ladeinfra- 
struktur im halböffentlichen Raum anhand der Bedarfs- und  
Planungsräume

 – Identifizierung, Ansprache und Sensibilisierung der  
verantwortlichen Ansprechpersonen 

o    Informieren: Fördermöglichkeiten, Bereitstellung einer Liste  
       mit Dienstleistungsunternehmen bei technischen Fragen,  
       LIS-Betrieb unter Einbindung von PV-Anlagen etc.

o    Sensibilisieren: LIS als Kundenbindungsinstrument  
      Z stärkere Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen

o    Erfragen von Ausbauplänen

o    Teilnahme an Veranstaltungen von Verbänden (z. B. Hotel-  
       und Gaststättenverband DEHOGA Schleswig-Holstein e. V.,  
       Verband für Supermärkte, usw.) zur Platzierung des Themas  
       Ladeinfrastruktur 

 – Kommunikation mit dem lokalen Netzbetreiber zur Klärung der 
Stromnetzkapazität

Landeshaupt-
stadt Kiel

 
Flächeneigen-
tümer wie z. B. 
Supermärkte, 
Gastronomie- 
und Beherber-
gungsbetriebe, 
Verbände, 
Stadtwerke Kiel

Personelle  
Kapazitäten

2

3. Realisierung eines Pilotprojektes für nächtliches Anwohnerladen auf halböffentlichen Flächen

 – Identifikation eines Pilotstandortes mit Stellplätzen, die a 
ußerhalb der Hauptnutzungszeiten nicht belegt sind und  
sich für das Laden von Elektrofahrzeugen eignen

 – Erstgespräch mit den relevanten Akteur*innen (Flächen- 
eigentümer, potentieller LIS-Betreiber) zur Prüfung der  
Rahmenbedingungen (räumliche Voraussetzungen) und  
Anforderungen (Nutzungszeiten, Netzkapazität)

 – Organisation der Bildung eines Projektkonsortiums und  
Umsetzungsunterstützung

 – Durchführung einer Prototyp-Entwicklung im Rahmen eines 
Hackathons zur Entwicklung eines App-gesteuerten Zufahrts-  
und Abrechnungssystems für einen Pilotstandort im Rahmen  
des Projekts „Smarte KielRegion“ der KielRegion und Landes-
hauptstadt Kiel 

 – Öffentlichkeitsarbeit zur Bekanntmachung des Angebotes  
für die Anwohner*innen des betreffenden Stadtteils

 – Ausweitung des Konzeptes auf weitere Standorte

Landeshaupt-
stadt Kiel

 
KielRegion 
GmbH, Fläche-
neigentümer, 
LIS-Betreiber

Personelle  
Kapazitäten

1
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LADEINFRASTRUKTUR

Umsetzungsschritte
Zuständigkeiten  
und beteiligte  
Akteur*innen

Kosten Priorität

4. Sensibilisierung von Privatpersonen für Ladeinfrastruktur

 – Schaffung (weiterer) Beratungsangebote

o    Hinweise auf Fördermittel

o    Energieberatung zur Verknüpfung von Wallboxen und  
       PV-Anlagen sowie Speichersystemen  
       Z bei Interesse Weitervermittlung an lokalen / regionalen  
            Netzbetreiber und/oder Energieberatungsunternehmen

 – Schaffung niederschwelliger und kostenfreier Testangebote,  
z. B. bei Aktionstagen zur Elektromobilität 

Landeshaupt-
stadt Kiel

Privatpersonen, 
Stadtwerke 
Kiel, Energie-
beratungsun-
ternehmen, 
Wirtschafts-
förderung und 
Technologie-
transfer Schles-
wig (WTSH)

Personelle  
Kapazitäten

3
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PARKRAUMMANAGEMENT

Umsetzungsschritte
Zuständigkeiten  
und beteiligte  
Akteur*innen

Kosten Priorität

5. Berücksichtigung der Belange der Elektromobilität beim Parkraummanagement

 – Umwidmung von Teilen der bestehenden öffentlichen Parkplätze 
für Pkw mit Verbrennungsmotor

 – Nutzung der frei werdenden Flächen für:

o    Barrierefreie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge  
       (vgl. Maßnahme 1)

o    Schnellladeinfrastruktur exklusiv für Taxis (vgl. Maßnahme 12)

o    Mobile bzw. stationäre Mikro-Depots zur E-Lastenrad- 
       belieferung, permanente oder zeitlich begrenzte Lieferzonen  
       für Lieferfahrzeuge (vgl. Maßnahmen 16 – 18)

o    Öffentliche Abstellanlagen für Fahrräder, Pedelecs und  
       E-Lastenräder (vgl. Maßnahme 9)

o    Flächen für E-Sharing-Angebote (Carsharing, Bikesharing,  
       E-Tretroller)

 – Sensibilisierung von Wohnungsbauunternehmen für mögliche 
Maßnahmen als Bestandteil eines Mobilitätsnachweises zur Redu-
zierung der herzustellenden Stellplatzanzahl zu Gunsten von:

o    (E-)Bikesharing-Angeboten

o    (E-)Lastenrad-Sharing-Angeboten/gemeinschaftlich  
       genutzten (E-)Lastenrädern

o    Sicheren Abstellanlagen für Pedelecs und (E-)Lastenräder

o    ÖPNV-Vergünstigung (Jobticket, Quartiersticket)

o    Festen Stellplätzen für KEP-Dienste (ggf. zeitbeschränkt,  
       Anbringen von Beschilderung)

Verweis auf Maßnahmen in anderen Plänen:

 – Maßnahme M-013 Ruhender Verkehr  
(Masterplan 100 % Klimaschutz)

 – Maßnahme A.3.4 Etablierung eines Integrierten  
Parkraummanagements (Masterplan Mobilität der Kielregion)

 – Kapitel 4.1.2 und 4.2 (Mobilitätskonzept | ruhender Verkehr 2035)

Landeshaupt-
stadt Kiel

Personelle  
Kapazitäten

3
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PEDELECS UND E-LASTENRÄDER

Umsetzungsschritte
Zuständigkeiten  
und beteiligte  
Akteur*innen

Kosten Priorität

6. Einführung eines mehrtägigen Testangebotes für E-Lastenräder

 – Schaffung eines Testangebots für E-Lastenräder mit der Buchungs- 
möglichkeit über mehrere Tage, womit die Ausleihmöglichkeiten 
der Lastenräder in der Sprottenflotte ergänzt werden

 – Ausschreibung eines E-Lastenradverleihs als Testangebot durch 
die Landeshauptstadt Kiel

 – Auswahl eines Betreibers

 – Identifizierung potentieller Partnereinrichtungen anhand folgen-
der Voraussetzungen: 

o    Wohnortnahe Lage im Stadtgebiet 

o    Verleihzeiten: mindestens sechs Stunden pro Tag,  
       möglichst auch am Wochenende

o    Verfügbarkeit zeitlicher Ressourcen der Mitarbeitenden  
       für Ausleihvorgänge

o    Sichere und gut sichtbare Abstellmöglichkeiten für Lastenräder

 – Ansprache, Sensibilisierung und Vernetzung potentieller Partner-
einrichtungen durch Betreiber

o    Darstellung der Möglichkeiten und Vorteile der Beteiligung  
       am E-Lastenradverleih (Steigerung der Laufkundschaft,  
       Gewinnung neuer Kundschaft und Beitrag zur Kundenbindung,  
       grünes Image, Werbeeffekt durch Veröffentlichung der  
       teilnehmenden Partnereinrichtungen) 

o    Durchführung der Ersteinweisung zu:

       • Verleihprozess

       • Meldung von Reparaturbedarf

       • Ggf. Stationswechsel

 – Intensive Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahme an Veranstaltungen 
in Kiel (z. B. Kieler Woche, Aktionstag „Kiel Steigt um“, etc.) mit 
niederschwelligen und kostenfreien Testangeboten

Verweis auf Maßnahmen in anderen Plänen:

 – Maßnahme M-114 Bereitstellung öffentlicher/kommunaler  
E-Lastenräder (Masterplan 100 % Klimaschutz)

 – Maßnahme C.1.5 Aufbau eines regionalen Lastenradverleihs  
(Masterplan Mobilität für die Kiel-Region)

Landeshaupt-
stadt Kiel

Potentieller 
Betreiber, 
Unternehmen 
als potentielle 
Partnereinrich-
tungen, lokale 
Fahrradgeschäf-
te, Ehrenämter

Kosten stark ab-
hängig von der 
Skalierung des 
Testangebotes

Kosten zur 
Bereitstellung 
der Lastenräder, 
abhängig vom 
Modell:  
ca. 2.500 €/ 
E-Lastenrad  
pro Jahr

Weitere Kosten: 
Personelle 
Kapazitäten, 
Wartung der 
E-Lastenräder, 
Werbung

2
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PEDELECS UND E-LASTENRÄDER

Umsetzungsschritte
Zuständigkeiten  
und beteiligte  
Akteur*innen

Kosten Priorität

7. Aktive Ansprache von Anbietern zur Etablierung von Abo-Angeboten für Pedelecs und (E-)Lastenräder in Kiel

 – Kontaktaufnahme mit lokalen, regionalen oder bundesweit 
aktiven Anbietern (z. B. Green Moves, Rid.e) zur Etablierung eines 
Abo-Angebotes für Pedelecs und (E-)Lastenräder in der Stadt

Landeshaupt-
stadt Kiel

Potentielle 
Betreiber eines 
Lastenrad- 
mietangebotes

Personelle  
Kapazitäten

3

8. Informationsmaterial und Beratung zur Schaffung von Abstellmöglichkeiten für Pedelecs und  
    (E-)Lastenräder im privaten Raum

 – Erstellung von Informationsmaterial zu folgenden Themen:

o    Hintergrundinformationen zum wachsenden Fahrradmarkt,  
       zu den Anforderungen von Pedelecs und (E-)Lastenrädern  
       an Abstellanlagen und dem daraus entstehenden Handlungs- 
       bedarf für die Wohnungswirtschaft

o    Rechtliche Lage hinsichtlich der Nutzung von Stellplätzen  
       im Außenbereich und in Tiefgaragen von Wohngebäuden  
       für Fahrräder, Pedelecs und (E-)Lastenräder

o    Argumente für Mieter*innen zum Herantragen an  
       Wohnungseigentümer*innen

o    Musterzeichnungen zur Ausstattung freier Flächen in  
       Tiefgaragen mit geeigneten Abstellbügeln bzw. -boxen  
       für Pedelecs und (E-)Lastenräder

o    Übersicht mit Best-Practices zur Umgestaltung von  
       Innenräumen für Fahrradstellplätze und Dienstleistungs- 
       unternehmen

 – Bereitstellung des Informationsmaterials auf der Webseite der 
Landeshauptstadt Kiel und ggf. Versand an Akteur*innen der 
Wohnungswirtschaft

 – Ggf. Angebot von Informationsveranstaltungen für Akteur*innen 
der Wohnungswirtschaft und Privatpersonen zu den oben  
genannten Themen

Verweis auf Maßnahmen in anderen Plänen:

 – Maßnahme M-106 Erarbeitung von Themenblättern zu  
Fahrradparken und Elektromobilität für die Anwendung  
in der Bauberatung (Masterplan 100 % Klimaschutz)

Landeshaupt-
stadt Kiel

Wohnungsbau-
unternehmen, 
Interessens-
vertreter (z. B. 
VCD-Projekt 
„Wohnen und 
Mobilität“, 
ADFC), Mieter-
vereine

Personelle  
Kapazitäten

2
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PEDELECS UND E-LASTENRÄDER

Umsetzungsschritte
Zuständigkeiten  
und beteiligte  
Akteur*innen

Kosten Priorität

9. Ausbau sicherer Abstellanlagen für Pedelecs und (E-)Lastenräder im öffentlichen Raum

 – Entwicklung eines Regelplans zur Umwandlung von ggf.  
Kfz-Stellplätzen im öffentlichen Raum zu (E-)Lastenradstell- 
plätzen mit geeigneten Anlehnbügeln oder Fahrradboxen  
(beispielhaft: in Berlin genutzter Regelplan30)

 – Ggf. Bürgerbefragung zu Wunschstandorten speziell für  
(E-)Lastenräder im öffentlichen Raum

 – Errichtung und öffentlichkeitswirksame Eröffnung neuer  
Radabstellanlagen

Verweis auf Maßnahmen in anderen Plänen:

 – Maßnahme M-006 Fahrradparken (Masterplan 100 % Klimaschutz)

Landeshaupt-
stadt Kiel

Kosten pro  
Anlehnbügel  
für Lastenrad, 
inkl. Errichtung: 
ca. 700–1.500 €

Kosten für eine 
Fahrradbox  
bzw. Fahrrad- 
garage: 
 ca. 4.500 €

1

30 https://www.berlin.de/sen/uvk/presse/pressemitteilungen/2019/pressemitteilung.863628.php

GELEGENHEITSVERKEHR

Umsetzungsschritte
Zuständigkeiten  
und beteiligte  
Akteur*innen

Kosten Priorität

10. Beschluss zur Elektrifizierung des Gelegenheitsverkehrs in Kiel 

 – Prüfung der Rechtslage für ein Verbot von nicht-elektrischen 
Mobilitätsdienstleistungen des Gelegenheitsverkehrs (u. a. Taxis, 
Mietwagen, On-Demand-Verkehre)

 – Beschluss zur kompletten Elektrifizierung der Flotte dieser  
Mobilitätsdienstleister in Kiel als Anreiz zum frühzeitigen  
Umstieg auf Elektrofahrzeuge

 – Zielgerichtete Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung der 
Taxiunternehmen bei der Elektrifizierung (vgl. Maßnahme 11 – 14)

Landeshaupt-
stadt Kiel

Mobilitäts-
dienstleister des 
Gelegenheits-
verkehrs

Personelle  
Kapazitäten

1
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GELEGENHEITSVERKEHR

Umsetzungsschritte
Zuständigkeiten  
und beteiligte  
Akteur*innen

Kosten Priorität

11. Förderung der Anschaffung von E-Taxis und zugehöriger Ladeinfrastruktur

 – Prüfung von Möglichkeiten zur Ergänzung bestehender  
Fördermöglichkeiten zur Anschaffung von E-Taxis und  
zugehöriger Ladeinfrastruktur auf Bundes- und Landesebene 
durch ein kommunales Förderprogramm oder anderweitige  
Zuschüsse, mögliche Ausrichtung:

o    Anschaffungsförderung für E-Taxis in festzulegender Höhe

o    Einmalige pauschale Förderung der Betriebskosten in  
       festzulegender Höhe (ggf. höhere Förderung für  
       Inklusionstaxis)

o    Bereitstellung einer Beklebung mit einem stadteigenen  
       E-Taxis-Design inkl. einer Werbepauschale

o    Bereitstellung taxiexklusiver Schnellladeinfrastruktur  
       (vgl. Maßnahme 12)

Landeshaupt-
stadt Kiel

Straßenver-
kehrsbehörde, 
WTSH, LIS-Be-
treiber 

Kosten stark ab-
hängig von der 
Ausgestaltung 
des Förderpro-
grammes

Beklebung 
pro Fahrzeug: 
800 – 2.000 €

2

12. Errichtung von taxiexklusiver Schnellladeinfrastruktur

 – Identifikation geeigneter Standorte, ggf. Erweiterung bestehender 
Schnellladestandorte

 – Prüfung der Verfügbarkeit von Förderprogrammen des Bundes 
oder Landes

 – Ausschreibung der Flächen für die Errichtung von taxiexklusiver 
Schnellladeinfrastruktur durch einen LIS-Betreiber zu einem fest-
zulegenden Stromabgabepreis für einen begrenzten Zeitraum

 – Finanzierung des Betriebs der Ladeinfrastruktur durch die  
Landeshauptstadt Kiel

 – LIS-Betreiber stellt Taxiunternehmen eine separate Ladekarte, um 
Fremdnutzung an taxiexklusiver Ladeinfrastruktur zu verhindern

Landeshaupt-
stadt Kiel

LIS-Betreiber, 
Taxiunterneh-
men

25.000 – 40.000 € 
für die Errich-
tung eines 
DC-Ladepunktes 
(kann durch 
Nutzung von 
Förderprogram-
men um 50 bzw. 
80 % reduziert 
werden), Be-
triebskosten  
sind abhängig 
von der Nut-
zungsfrequenz

1
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GELEGENHEITSVERKEHR

Umsetzungsschritte
Zuständigkeiten  
und beteiligte  
Akteur*innen

Kosten Priorität

13. Informieren und Sensibilisieren der Taxiunternehmen hinsichtlich Elektromobilität,  
      Fördermöglichkeiten und den Rahmenbedingungen in der Landeshauptstadt Kiel

 – Bereitstellung von Informationen (u. a.: Förderprogramme,  
Fahrzeugmodelle und Ladelösungen) und Beratungsleistungen  
für die Taxiunternehmen und Taxizentralen durch Experten, z. B. 
IHK, Stadtwerke Kiel, Unternehmen mit Erfahrungen beim  
Einsatz von E-Taxis

 – Durchführung von Informationsveranstaltungen in Kooperation 
mit Fahrzeugherstellern, Autohäusern oder Taxi-Umrüstern

 – Bereitstellung eines E-Taxis zum 14-tägigen Testen für die  
Taxiunternehmen

Landeshaupt-
stadt Kiel

IHK, Taxizentra-
len, erfahrene 
Unternehmen, 
Landesverband 
für das Taxi- 
und Mietwagen-
gewerbe S.-H. 
e. V., Landes-
hauptstadt Kiel, 
Stadtwerke Kiel, 
Fahrzeugher-
steller, Autoh-
äuser

Kosten pro Ver-
anstaltung stark 
abhängig von 
den gewählten 
Räumlichkeiten,  
ca. 500 – 2.000 €

1

14. Ermöglichung einer bevorzugten Buchung von Eco-Taxis durch Bürger*innen und die Stadtverwaltung

 – Einführung eines Eco-Taxi-Siegels (Drs. 0483/2020):

o    Entwickeln einer Definition für Eco-Taxis

o    Design des Eco-Taxi-Siegels als gut sichtbare Beklebung

o    Klärung der Zuständigkeit und Verwaltungskosten für  
       die Vergabe des Siegels

o    Klärung eines geeigneten Zyklus für die Neubeantragung  
       und Überprüfung der Gültigkeit

o    Monitoring der Anzahl der Eco-Taxis in Kiel

 – Einrichtung einer Bestelloption für Eco-Taxis in Taxi-Apps und 
telefonisch bei den Taxizentralen

 – Integration der bevorzugten Buchung von Eco-Taxis in die 
Dienstanweisung der Landeshauptstadt Kiel

Landeshaupt-
stadt Kiel

App-Betreiber, 
Taxizentralen, 
Taxi- und Miet-
wagengewerbe 
S.H. e. V.

Personelle 
Kapazitäten und 
geringe Kosten 
für die Bekle-
bung

3
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CITY-LOGISTIK

Umsetzungsschritte
Zuständigkeiten  
und beteiligte  
Akteur*innen

Kosten Priorität

15. Festlegung einer verantwortlichen Stelle als Ansprechperson und  
      Schnittstelle zwischen Logistikern und Stadtverwaltung

 – Festlegung der Verantwortlichkeit bei der Landeshauptstadt Kiel    
o    Mögliche Eingliederung im Referat für Wirtschaft oder  
       Abteilung Verkehr des Tiefbauamtes 

 – Aufgaben:

o    Implementierung eines stadtinternen Informations- und  
       Abstimmungsprozesses bei Fragen zur City-Logistik 

o    Herstellung des Kontaktes zu den relevanten Akteur*innen  
       der City-Logistik (u. a.: regional tätige KEP-Dienstleistungs- 
       unternehmen, örtlicher Einzelhandel, Kiel Marketing e. V., 
       Kieler Wirtschaftsförderung, private Immobilienwirtschaft)  
       und Etablierung eines „Arbeitskreises City-Logistik“

o    Monitoring bestehender Förderprogramme für emissionsfreie  
       Lieferfahrzeuge und Ladeinfrastruktur auf Bundes- und  
       Landesebene sowie Bereitstellung gebündelter Informationen  
       für die Logistikunternehmen

o    Optimierung der Abläufe bei der Beantragung einer  
       Sondernutzungserlaubnis für Mikro-Depots (vgl. Maßnahme 17)

o    Organisation von Pilotprojekten (vgl. Maßnahme 18)

o    Erarbeitung einer City-Logistik-Strategie unter Beteiligung  
       des „Arbeitskreises City-Logistik“ mit Fokus auf die Errichtung  
       von Mikro-Depots für Lastenradbelieferung sowie die  
       verstärkte Einrichtung von Lieferzonen im Stadtgebiet

o    Vorbereitung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit  
       und Beteiligungen

o    Erfahrungsaustausch mit anderen Städten und Projekten  
       zum Thema City-Logistik

Verweis auf Maßnahmen in anderen Plänen:

 – Maßnahme M-104 City-Logistik-Konzept und gewerbliche Nutzung 
von (E)-Lastenrädern (Masterplan 100 % Klimaschutz)

Landeshaupt-
stadt Kiel

KEP-Dienst-
leister, Einzel-
handel, Kiel 
Marketing e. V., 
WTSH, Immobi-
lienwirtschaft

Personelle 
Kapazitäten (ca. 
20 – 30 Stunden /
Woche)

1
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CITY-LOGISTIK

Umsetzungsschritte
Zuständigkeiten  
und beteiligte  
Akteur*innen

Kosten Priorität

16. Bedarfsgerechte Einrichtung von Lieferzonen

 – Vorbereitung:

o    Analyse der vorhandenen Lieferzonen im Stadtgebiet  
       auf Nutzungsformen, Auslastung und Eignung

o    Prüfung der Anordnung zusätzlicher Lieferzonen durch  
       Gespräche mit Logistikunternehmen und dem Einzelhandel

 – Umsetzung:

o    Beschilderung der Lieferzonen als absolutes Halteverbot  
       und Zusatzzeichen „Lieferverkehr frei“

o    Festlegung der zeitlichen Verfügbarkeit gemeinsam mit  
       den Akteur*innen der Logistikwirtschaft und dem  
       Einzelhandel (dauerhaft oder temporär, z. B. 9 – 17 Uhr)

o    Überwachung der zulässigen Haltedauer mit Belegungs- 
       sensoren, ggf. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen  
       für Dienstleistungen und Handwerk

o    Verstärkte Kontrollen von Fehlbelegungen durch das  
       Ordnungsamt

o    Prüfung der Einführung einer Reservierungsmöglichkeit  
       für bewirtschaftete Parkplätze zum Abstellen eines Lkw  
       als Mikro-Depot (ohne Zeitbegrenzung)

Verweis auf Maßnahmen in anderen Plänen:

 – Maßnahme C.2.5 Neugestaltung innerstädtischer Lieferzonen- 
bereiche (Masterplan Mobilität für die KielRegion)

 – Kapitel 4.1.2 (Mobilitätskonzept | ruhender Verkehr 2035)

Landeshaupt-
stadt Kiel

KEP-Dienstleis-
ter, Einzelhandel

Personelle  
Kapazitäten

2
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CITY-LOGISTIK

Umsetzungsschritte
Zuständigkeiten  
und beteiligte  
Akteur*innen

Kosten Priorität

17. Suche, Vermittlung oder Bereitstellung von Flächen für Mikro-Depots für  
      Lastenradbelieferung in Bestandsimmobilien oder auf öffentlichen Flächen

 – Identifikation geeigneter Umschlagflächen und Akteur*innen:

o    Vorrangig leerstehende oder ungenutzte Bestandsimmobilien

o    Für mobile Depots im öffentlichen Raum: Bereitstellung  
       von Standorten durch die Landeshauptstadt Kiel, die von  
       KEP-Dienstleistern gemeinsam genutzt werden können

 – Ggf. Ausschreibung von Flächen und vertragliche Verpflichtung 
des KEP-Dienstleisters zu festzulegenden Einsparzielen bei der 
Fahrleistung und -anzahl für das zu versorgende Gebiet, Anreiz-
steuerung über Nutzungsentgelte für die bereitgestellte Infra-
struktur

 – Vereinfachung des Genehmigungsprozesses für die Errichtung von 
Mikro-Depots im öffentlichen Raum und Kommunikation an die 
KEP-Dienstleister

 – Ergänzung der Sondernutzungssat¬zung und Gebührensatzung 
über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Landes-
hauptstadt Kiel um den Tatbestand bzw. Gebührentatbestand  
„Mikro-Depot“ (kostenlos oder -pflichtig), Laufzeit: mind. zwei 
Jahre, mit Option zur Verlängerung

 – Erstellung eines Leitfadens für die Beantragung einer Sondernut-
zungsgenehmigung für Mikro-Depots im öffentlichen Raum für 
KEP-Dienstleister

 – Prüfung der Einführung einer Reservierungsmöglichkeit für be-
wirtschaftete Parkplätze zum Abstellen eines Lkw als Mikro-Depot 

Verweis auf Maßnahmen in anderen Plänen:

 – Maßnahme V.a Etablierung von Micro-Hubs/Micro-Depots in Kiel 
(Green City Plan)

 – Maßnahme 2.4 Etablierung von Micro-Hubs und Lastenrädern im 
Lieferverkehr (Masterplan Mobilität der KielRegion) 

Landeshaupt-
stadt Kiel 
(verantwortli-
che Stelle, vgl. 
Maßnahme 15)

 
KEP-Dienstleis-
ter, Flächen-/
Immobilienbe-
sitzer, Kieler 
Wirtschaftsför-
derung, IHK

Personelle  
Kapazitäten

1
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CITY-LOGISTIK

Umsetzungsschritte
Zuständigkeiten  
und beteiligte  
Akteur*innen

Kosten Priorität

18. Realisierung eines Mikro-Depots als Evaluationsprojekt

 – Information und Vernetzung aller relevanten Akteur*innen 
(KEP-Dienstleister, Flächenbesitzer/Immobilieneigentümer,  
Kieler Wirtschaftsförderung)

 – Prüfung der Verfügbarkeit von Fördermöglichkeiten auf Bundes- 
und Landesebene

 – Abstimmung mit den interessierten Unternehmen zu den unter-
nehmensspezifischen Liefergebieten, der Eignung für eine Lasten-
radbelieferung und Flächenbedarfen sowie Anforderungen an ein 
Mikro-Depot (Nutzungszeiten, Zugangssicherung, Instandhaltung, 
Ladeinfrastruktur)

 – Standortsuche

 – Festlegung des zeitlichen und rechtlichen Rahmens für das Projekt

 – Technische Vorbereitung des Standortes in Absprache mit den 
Flächenbesitzern

 – Evaluation des Projektes (Parksituation, Verkehrsfluss, benötigte 
Zeit für Zustellung, Fahrzeugeinsparung etc.)

Verweis auf Maßnahmen in anderen Plänen:

 – Maßnahme M-104 City-Logistik-Konzept und gewerbliche Nutzung 
von (E-)Lastenrädern (Masterplan 100 % Klimaschutz)

 – Maßnahme C.2.4 (Masterplan Mobilität für die KielRegion)

Landeshaupt-
stadt Kiel 
(verantwortli-
che Stelle, vgl. 
Maßnahme 15)

 
KEP-Dienstleis-
ter, Flächen-/
Immobilienbe-
sitzer, Kieler 
Wirtschaftsför-
derung, IHK

Kosten stark 
abhängig von 
der Flächenaus-
wahl (öffentli-
che Fläche oder 
Bestandsimmo-
bilie) und Größe 
des Mikro-De-
pots

1

19. Beschluss zur elektrischen Belieferung der Kieler Innenstadt durch KEP-Dienstleister bis 2023

 – Prüfung der Rechtslage für ein Verbot einer nicht-elektrischen 
Belieferung der Kieler Innenstadt durch KEP-Dienstleister

 – Beschluss zur elektrischen Belieferung der Kieler Innenstadt  
durch KEP-Dienstleister bis 2023 als Anreiz zum frühzeitigen  
Umstieg auf Elektrofahrzeuge

 – Umsetzung über Ausnahmen von Zufahrtsbeschränkungen  
oder Durchfahrtsverboten für elektrischen Lieferverkehr nach  
§ 3 Abs. 4 EmoG

Landeshaupt-
stadt Kiel

Personelle  
Kapazitäten

1
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CITY-LOGISTIK

Umsetzungsschritte
Zuständigkeiten  
und beteiligte  
Akteur*innen

Kosten Priorität

20. Umstellung der städtischen Kurierfahrten auf Lastenräder und E-Fahrzeuge

 – Analyse der Sendungsmengen zwischen den kommunalen Gebäuden

 – Öffentliche Ausschreibung der städtischen Kurierfahrten mit der 
Nutzung von Lastenrädern oder E-Fahrzeugen als Zuschlagskriterium

 – Umstellung innerbetrieblicher Transporte durch Beschäftigte der 
Landeshauptstadt Kiel auf Transporträder und E-Fahrzeuge

Landeshaupt-
stadt Kiel

Kosten stark 
abhängig von 
der Sendungs-
menge

2

KOMMUNIKATION

Umsetzungsschritte
Zuständigkeiten  
und beteiligte  
Akteur*innen

Kosten Priorität

21. Schaffung eines Unternehmensnetzwerkes für Elektromobilitätsmanagement in Kiel

 – Stellung des Förderantrages für ein kommunales Netzwerk  
über die Kommunalrichtlinie im Rahmen der Nationalen Klima-
schutzinitiative (gültig ab 01.01.2022)

 – Externe Ausschreibung und Vergabe der Leistung an ein  
Netzwerkmanagement

 – Aufgaben des Netzwerkmanagements:

o    Gewinnung von Netzwerkteilnehmenden, Werbematerial,  
       Durchführung regionaler Informationsveranstaltungen

o    Aufbau, Betrieb und Begleitung des Netzwerkes

o    Durchführung von Erstberatungen für Betriebe, die auf  
       Elektrofahrzeuge umstellen wollen

 – Sensibilisierung der Mitarbeitenden der Stadtverwaltung für das 
Thema Elektromobilität durch amtsspezifische Schulungstage

Beauftragtes 
Netzwerkma-
nagement

Netzwerkteil-
nehmende 
Unternehmen

Personelle  
Kapazitäten

1

22. Entwicklung und Umsetzung einer Kampagne zur Elektromobilität zur Sensibilisierung der Bevölkerung

 – Erarbeitung einer beispielhaften Kampagne zum Thema Elekt-
romobilität nach Konzeptbeschluss z. B. in Kooperation mit der 
WTSH

 – Erstellung eines Lastenheftes für eine etwaige Ausschreibung

Landeshaupt-
stadt Kiel

KielRegion 
GmbH, Un-
ternehmens-
netzwerk (vgl. 
Maßnahme 21), 
Kiel Marketing

Kosten stark 
abhängig vom 
Umfang der 
Kampagne, ca. 
20.000 – 80.000 €

2
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